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Einleitung 

Zu den Aufgaben des Rechtsmediziners ge
hört u.a. die Beurteilung von Verletzungen am 
Lebenden wie an der Leiche. In diesen Bereich 
fällt auch die Begutachtung von Kindesmiß
handlungen, wobei der forensisch tätige Arzt 
allerdings erst zu einem recht späten Zeitpunkt 
eingeschaltet wird, und zwar meist dann, wenn 
sich ein entsprechender Verdacht bereits ver
dichtet hat und die Verletzungen für die spätere 
forensische Bewertung dokumentiert werden 
sollen. 

Bei der Erstdiagnose und damit bei der eigent
lichen Entdeckung dieses, mit einer hohen 
Dunkelziffer behafteten Deliktes kommt dem 
klinisch tätigen Mediziner und hier insbeson
dere dem Pädiater besondere Bedeutung zu 
[19]. Denn auch schwer mißhandelte Kinder 
werden zumeist erst nach einer gewissen Zeit 
des Wartens, in welcher die Täter auf eine Bes
serung des Beschwerdebildes hoffen, bei 
gleichbleibender oder vor allem sich ver
schlechternder Symptomatik einem Arzt vor
gestellt. Von ausschlaggebender Bedeutung 
ist hier zunächst die Erkennung von Verlet
zungsfolgen und die anschließende umfang
reiche Dokumentation der sichtbaren Verände
rungen sowie eine kritische Überprüfung des 
angegebenen »Unfallherganges« [16]. Darü
berhinaus können trotz erheblicher Traumati
sierungen, etwa bei Schädel- und Rippenfrak
turen, äußere Zeichen einer Gewaltanwendung 
sehr diskret ausgeprägt sein oder auch weitge
hend fehlen. Daher sind auch bei nur vagem 
Verdacht auf Kindesmißhandlung zusätzliche 
diagnostische Maßnahmen von großer Wich
tigkeit. Neben Untersuchungen des Augenhin-
dergrundes, die zum Nachweis der für Schüt
teltraumen typischen intraokulären und retina
len Einblutungen führen, ist hier in erster Linie 
an Ganzkörper-Röntgenaufnahmen zu den
ken. 

Die folgenden Fallbeispiele zeigen die beson
dere Bedeutung der Röntgenuntersuchung für 
Aufdeckung und Diagnose einer Kindesmiß
handlung, für ihre Dokumentation und damit 
auch ihren Nutzen für eine eventuell später not
wendige forensische Beurteilung. 

Kasuistik 

Fall 1: 
Die Geburt des 2 Monate alten männlichen 
Säuglings verlief komplikationslos, das 
zunächst gesunde Kind hatte jedoch im weite
ren Verlauf nicht mehr nennenswert an 
Gewicht zugenommen. Der Rat zur stationären 
Abklärung wurde seitens der Eltern nicht 
befolgt. 

Als die Kinderärztin bei einem Hausbesuch 
den Säugling apathisch und mit auffallend gro
ßem Kopf vorfand, wurde dieser stationär auf
genommen und u.a. röntgenologisch unter
sucht. 

Hierbei ließen sich folgende Befunde erheben: 
— subdurales Hygrom nach Schädelfraktur 

(Alter röntgenologisch nicht sicher 
bestimmbar) 

— 2 in Fehlstellung verheilte, unterschiedlich 
alte Frakturen des rechten Unterarmes 

— retinale Einblutungen links 
— ältere Kantenabsprengung an der Innen

seite von linkem distalen Femur und linker 
proximaler Tibia mit einem Alter von über 2 
Wochen 
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Der türkische Vater, der aufgrund der besseren 
beruflichen Stellung seiner Ehefrau das Kind 
betreute, leugnete jegliche körperliche Gewalt
anwendung. Zur Erklärung der Befunde gab er 
einen Sturz aus dem Bettchen 12 Tage vor der 
stationären Aufnahme an. Ein derartiges 
Geschehen konnte jedoch die Befunde, insbe
sondere die unterschiedlich alten Frakturen am 
rechten Unterarm, nicht erklären. Die Kombina
tion der Verletzungen wurde als beweisend für 
mehrzeitige Mißhandlungen angesehen, der 
Beschuldigte verurteilt. 

Fall 2: 
Der 3 Monate alte männliche Säugling war 
unter dem Verdacht auf Meningitis in eine Kin
derklinik eingeliefert worden. Die klinische 
Untersuchung ergab jedoch keine Anhalts
punkte für natürliche Erkrankungen; es wurden 
aber folgende Röntgenbefunde erhoben: 

— 2 sicher abgrenzbare Bruchlinien in der 
rechten Schläfenschuppe mit geringer Stu
fenbildung und deutlichem Klaffen der 
Bruchspalten 

— frischere Kantenabbrüche beidseits am 
rechten distalen Femur im Sinne soge
nannter »corner fractures« 

— im unteren Drittel des rechten Femur vom 
Periost ausgehende Auflagerungen wie bei 
weitgehend abgeheilter Fraktur nach feh
lender Ruhigstellung (röntgenologisch 
geschätztes Alter 2-3 Wochen) 

— frischere Kantenabbrüche beidseits am lin
ken distalen Femur sowie am linken Tibia-
kopf 

Die Schädelfrakturen wurden von den Eltern 
zunächst als Sturzfolge zu erklären versucht. 
Auf Vorhalt der Kindesmißhandlung reagierten 
sie entrüstet und äußerten sodann den Ver
dacht, daß die Verletzungen erst im Kranken
haus entstanden seien. Als weitere Variante 
gab der Vater eine gezieltes »Attentat« einer 
nicht genannten Person an, die seiner Frau 
habe schaden wollen. Die Schädelfrakturen 
wurden später damit erklärt, daß der Kopf des 
Säuglings beim Baden zuweilen etwas fester 
ergriffen werden mußte, da sich das Kind übli
cherweise gegen die Badeprozedur gewehrt 
hätte. 
Die Befunde waren objektiv jedoch als typische 
Folgen einer körperlichen Mißhandlung zu 
werten, wobei die Verletzungen an den unteren 
Extrimitäten am ehesten einem Herumschleu
dern des Säuglings an den Beinen zuzuordnen 
waren. In diesem Fall wurde den Eltern das Sor
gerecht für das Kind entzogen, bei der Mutter 
war dies bereits bei ihrem ersten Kind Jahre 
zuvor erfolgt. 

Fall 3: 
Der λ \ Jahre alte und geistig etwas retardierte 
Junge wurde vom Notarzt in moribundem 
Zustand vorgefunden und verstarb während 
einer Notfall-Operation. 

Die post mortem durchgeführte Röntgenunter
suchung erbrachte folgende Befunde: 

— Kompressionsfraktur von BWK 12 mit ven
tral dislozierten knochendichten Strukturen 
(Alter mindestens 4, wahrscheinlich 6-8 
Wochen) 

— wochenaltes, verkalktes subperiostales 
Hämatom am rechten Oberarm mit becher
förmiger Auftreibung des distalen Humerus 
(Alter mindestens 10-12 Wochen) 

— augedehntes, älteres subperiostales 
Hämatom am rechten Femur (Alter min
destens 6, wahrscheinlich 8-10 Wochen) 
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— Verbreiterung der proximalen Epiphysen-
fuge des rechten Unterschenkels mit Kno
chenabsprengungen im Bereich der Tube
rositas tibiae (Alter mindestens 4-6 
Wochen) 

— beugeseitig ausgedehnte subperiostale 
Hämatome am rechten Tibiakopf 

Bei der Obduktion wurden folgende zusätz
liche Verletzungen festgestellt: 
— umschriebene Dünndarmruptur unterhalb 

desTreitz'schen Bandes mit ausgedehnter, 
nicht mehr ganz frischer Peritonitis 
(geschätztes Alter 12-24 Stunden) 

— mehrfache Verletzungen der Lippen
schleimhaut 

— Unterblutungen der Haut von Rumpf und 
rechtem Bein 

— massives Skrotalhämatom 
— wenige Tage alter Schädelbasisbruch 

rechts occipital, welcher allerdings auf den 
Röntgenaufnahmen nicht nachweisbar war 

Als Erklärung für die Verletzungen wurde von 
den Riegeeltern ein Treppensturz kurz vor Ein
treffen des Notarztes vorgebracht. Weiterhin 
gab die Riegemutter als mögliche Verletzungs
ursache an, daß das Kind ca. 3-4 Wochen vor 

diesem Ereignis von der Waschmaschine 
gefallen sei. Hierdurch wäre allenfalls ein Teil 
der Absprengungen an der Tuberositas tibiae 
erklärbar gewesen, die übrigen Verletzungen 
waren älter und daher mit der angegebenen 
Unfallzeit nicht in Einklang zu bringen. 
Im vorliegenden Fall erfolgte keine Verurtei
lung, da nicht mit der erforderlichen Sicherheit 
nachweisbar war, ob die Frau oder der Mann 
die Mißhandlungen vorgenommen hatte. 

Fall 4: 
Der 5 Monate alte männliche Säugling wurde 
vom Notarzt mit multiplen Prellungen und 
Schürfungen im schweren Schock mit Pupil
lendifferenz und Schnappatmung aufgefun
den. Das Kind verstarb wenig später auf der 
Intensivstation. Nach Angaben des Kinderarz
tes der Familie waren ähnliche Verletzungen 
bereits 2 Wochen vor diesem Ereignis festge
stellt worden. 

In der Klinik angefertigte Röntgenbilder er
brachten den Nachweis 
— älterer Frakturen der 10. Rippe links und der 

9. Rippe rechts paravertebral 
— eines metalldichten, nadel-ähnlichen 

Schattens im linken Oberschenkel 
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Die anschließend durchgeführte Obduktion 
ergab dann folgende Befunde: 
— zahlreiche, teils fleck-, teils streifenförmige, 

unterschiedlich alte Unterblutungen der 
Haut von Kopf, Rumpf und Gliedmaßen 

— massive zentrale Leberruptur mit Nachweis 
von 300 ml Blut in der Bauchhöhle 

— eingewachsene Nadelspitze in den Weich
teilen des linken Oberschenkels ohne 
äußerlich noch sichtbare Veränderung 

— nicht mehr frische Frakturen der 10. Rippe 
links und der 9. Rippe rechts paravertebral 
mit deutlicher Kallusbildung 

Bei der polizeilichen Vernehmung gab der 
Täter zunächst an, das Kind niemals geschla
gen zu haben, lediglich am Vortag sei es von 
der Waschmaschine gefallen. 

In der Verhandlung äußerte der Beschuldigte 
dann, daß er seit ca. 1 Jahr Anabolika nehme 
und diese eventuell in Zusammenhang mit 
einer gewissen Abneigung gegen den Säug
ling stünden. So habe er ihn manchmal 
gepackt und fest an sich gedrückt, wodurch 
seiner Meinung nach eventuell die vorgehalte
nen Rippenbrüche erklärt werden könnten. Im 
Laufe der Verhandlung räumte er weiterhin ein, 
das Kind mit Faust- und Handkantenschlägen 
sowie mit einem Lederriemen mehrfach miß
handelt zu haben. Wiederum nur auf Vorhalt 
des Röntgen- und Obduktionsbefundes gab er 
zu, dem Kind eine Nadel durch den Strampel
anzug gestochen zu haben, um es zu ärgern. 
Die Nadel habe er beim Herausziehen »leicht 
gedreht«, wodurch diese schließlich abgebro
chen sei. 

Der Mann wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. 

Diskussion 

Bei geschätzt 100.000 Fällen pro Jahr erfährt 
das Delikt der Kindesmißhandlung nur selten 
eine forensische Würdigung. Die Quote straf
rechtlicher Verfolgung wird auf ca. 5% ver
anschlagt, neuere Erhebungen sprechen gar 
nur von 0,5% [19]. Andere Autoren bezweifeln 
jedoch die Zuverlässigkeit solcher Schätzun
gen [15]. Der unbestritten hohen Dunkelziffer 
liegen verschiedene Faktoren zugrunde. Einer
seits wird in der Bevölkerung die Grenze zwi
schen erzieherischer Maßnahme und Kindes

mißhandlung keineswegs einheitlich gezogen, 
so daß Abgrenzungsschwierigkeiten bestehen. 
Zum anderen wird der Mißbrauch »erzieheri
scher« Gewalt durch die Abgeschlossenheit 
des elterlichen oder vergleichbaren Erzie
hungsraumes begünstigt und die Entdeckung 
erschwert. Sind Zeugen vorhanden, stehen 
diese oft in naher Verbindung zum Täter oder 
sind sogar von diesem in irgendeiner Weise 
abhängig, so daß belastende Aussagen 
zumeist nicht zu erwarten sind. Darüberhinaus 
spielt die Zurückhaltung vieler Behörden und 
großer Teile der Öffentlichkeit bei Eingriffen in 
den familiären Bereich eine wichtige Rolle. So 
bietet der gesetzliche Schutz der familiären In
timsphäre gleichsam einen Schutz vor dem 
Entdecktwerden [1]. Ebenfalls für die geringe 
Quote strafrechtlicher Verfolgung verantwort
lich ist die seit vielen Jahren häufiger werdende 
und oft auch richtige Entscheidung vieler 
Pädiater, der Familientherapie den Vorzug vor 
einer Strafanzeige zu geben. 

Ein weiterer Grund für die hohe Dunkelziffer 
liegt in der Schwierigkeit, das Delikt als solches 
zu erkennen. Abgesehen von den besonderen 
diagnostischen Problemen bei der Erfassung 
von psychischer Mißhandlung, sexuellem Miß
brauch und Vernachlässigung [6] werden häu
fig auch schwere körperliche Mißhandlungsfol
gen nicht richtig gedeutet und damit keine ent
sprechenden Maßnahmen zum Schutze des 
Kindes eingeleitet. 

Daß körperliche Mißhandlungen vom medizini
schen Laien nicht ohne weiteres erkannt bzw. 
von Unfallfolgen abgegrenzt werden können, 
ist verständlich. Trube-Becker bezeichnet aber 
die Kindesmißhandlung auch als vernachläs
sigtes ärztliches Problem [19]. Sie weist darauf 
hin, daß bei einer Vielzahl von Publikationen 
über traumatische Schädigungen im Säug
lings- und Kindesalter von den Untersuchern 
Mißhandlungen nicht einmal differentialdiag
nostisch in Erwägung gezogen wurden. Die 
Gründe hierfür liegen überwiegend darin, daß 
einige Ärzte Mißhandlungsfolgen gar nicht als 
solche erkennen (manchmal vielleicht auch 
wegen der zu erwartenden Komplikationen gar 
nicht erkennen wollen) und/oder die vor
gebrachten Schutzbehauptungen unkritisch 
übernommen werden. Diese Behauptungen 
sind zudem bezüglich der Entstehungen ein
zelner Verletzungen oft nicht ausreichend 
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sicher widerlegbar; erst die Kombination von 
Schädigungen beweist die Mißhandlung. 
Andere Kollegen berufen sich auf ihre ärztliche 
Schweigepflicht, nicht wissend, daß sie im Rah
men der »befugten Offenbarung« diese zum 
Wohl des Kindes durchbrechen können [2]. 

Zur Diagnostik der Kindesmißhandlung ist die 
Kenntnis typischer Mißhandlungszeichen 
erforderlich. Zu diesen zählen mehrzeitige 
Hämatome, Verletzungen insbesondere an 
Kopf, Hals und Genitalregion sowie unter
schiedlich alte Frakturen, v.a. Schädel- und 
Rippenfrakturen [4, 10, 11, 19] mit entspre
chenden subperiostalen Hämatombildungen. 
Intraokuläre bzw. retinale Einblutungen [5, 9, 
18] sowie subdurale Hämatome ohne wesent
liche äußere Verletzungszeichen [2,12,13,17] 
weisen auf ein Schütteltrauma hin. Kantenab
brüche und Epiphysenlösungen an den unte
ren Extremitäten treten typischerweise beim 
Umherschleudern des Säuglings an den Bei
nen auf [2,12]. 

Es gibt jedoch auch eine ganze Reihe natürli
cher Erkrankungen, die Befunde von Mißhand
lungsfolgen am Skelett imitieren können. 
Zusammenstellungen finden sich beispiels
weise bei Oestreich [14] sowie Evans und 
Roberts [8], weiterführende Literatur zu Schä
delfrakturen bei Kindesmißhandlungen in der 
Arbeit von Weber [20]. 

Abgesehen von keineswegs regelmäßig 
erkennbaren äußeren Verletzungszeichen sind 
oft die Folgen schwerer körperlicher Mißhand
lung nur durch zusätzliche diagnostische Maß
nahmen zu erfassen [6,8,14]. Zu diesen zählen 
neben Augenhintergrundspiegelungen v. a. 
röntgenologische Untersuchungen, die auch 
bei postmortaler Befunderhebung von Bedeu
tung sind [3]. Röntgenologische Befunde bei 
Kindesmißhandlung werden u.a. in den Arbei
ten von Oestreich [14], Evans und Knight [7] 
sowie Evans und Roberts [8] diskutiert. 

Obwohl bei den Kinderradiologen ein Trend 
zur restriktiven Strahlenexposion von Säuglin
gen und Kleinkindern unter der Prämisse feh
lender therapeutischer Konsequenzen, bei
spielsweise bei einem Schädelbruch, zu ver
zeichnen ist, sind Ganzkörper-Röntgenaufnah
men bei der Diagnostik von Kindesmißhand
lungen in verschiedener Weise von großem 

Nutzen und daher von außerordentlichem 
forensischen Interesse. Radiologische Unter
suchungen können bei Verdacht auf körper
liche Mißhandlung zur Absicherung der Diag
nose wesentlich beitragen, wie die vorgestell
ten Fälle zeigen. So war im Fall (1) nach Einwei
sung in die Kinderklinik eine entsprechende 
Vermutung geäußert worden, die letztendlich 
insbesondere durch die Art und das unter
schiedliche Alter der Frakturen belegt werden 
konnte. Erschwerend kam in diesem Fall noch 
der Nachweis retinaler Einblutungen hinzu. 
Diese Befunde waren in keiner Weise mit den 
Angaben des Täters, das Kind sei aus seinem 
Bettchen gefallen, in Einklang zu bringen. 

Der 2. Fall zeigt, daß Ganzkörper-Röntgenauf
nahmen mitunter überhaupt erst zur Diagnose 
»Kindesmißhandlung« führen. Das Kind war 
unter dem Verdacht auf Meningitis eingeliefert 
worden, eine solche konnte aber nach Durch
führung entsprechender Untersuchungen aus
geschlossen werden. Erst durch anschließend 
angefertigte Röntgenaufnahmen von Schädel 
und unteren Extremitäten wurde der Nachweis 
mehrfacher Kalottenfrakturen sowie soge
nannter »corner signs«, Kantenabsprengun
gen an den Ansatzstellen des Bandapparates 
an den langen Röhrenknochen, geführt. Ent
sprechende Veränderungen zählen zu den 
Schädigungsmustern, die für körperliche Miß
handlungen beim Säugling bzw. Kleinkind cha
rakteristisch sind [12]. Dieses Fallbeispiel 
demonstriertauch in eindrucksvoller Weise die 
ausgesprochen schillernde Palette möglicher 
Erklärungsversuche seitens des oder der Täter 
für die objektivierten Verletzungen. 

Der letzte Fallbericht hebt als dritten Aspekt die 
Bedeutung röntgenologischer Dokumentation 
für die spätere forensische Beurteilung im 
Strafverfahren hervor. Nach dem Tod des Kin
des leugnete der Täter zunächst jegliche kör
perliche Gewaltanwendung, es wurde lediglich 
- wie in aller Regel in solchen Fällen - ein Sturz
geschehen in der Vorgeschichte angegeben. 
Durch die postmortale röntgenologische 
Untersuchung wurden ältere Rippenfrakturen 
diagnostiziert. Nach Vorhaltung dieses Befun
des räumte der Beschuldigte zögernd ein, das 
Kind ab und zu fest gepackt und an sich 
gedrückt zu haben, wodurch eventuell die Rip
penbrüche entstanden sein könnten. Ebenfalls 
röntgenologisch wurde der Nachweis eines 
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metalldichten Schattens in den Weichteilen des 
linken Oberschenkels, einer abgebrochenen 
Nadel entsprechend, geführt. Wiederum nur 
auf Vorhaltung dieses Befundes, der wie die 
Rippenfrakturen durch die Obduktion bestätigt 
werden konnte, gestand der Beschuldigte, 
dem Säugling eine Nadel in den Oberschenkel 
gestochen zu haben, welche schließlich abge
brochen sei. Es kann kein Zweifel bestehen, 
daß ein solcher Befund zwar für das Überleben 
des Kindes völlig unbedeutend ist, für die Ein
schätzung der Situation des Kindes jedoch 
ungemein aufschlußreich. Auch die bei der 
Obduktion darüberhinaus dokumentierten 
äußerlichen Verletzungen wurden von dem 
Täter erst nach Vorhaltung als Folgen körperli
cher Gewaltanwendung zugegeben. 

Die vorliegende Arbeit unterstreicht die große 
Bedeutung röntgenologischer Ganzkörper-
Untersuchungen für die Diagnose »Kindesmiß
handlung« sowohl am lebenden Kind wie auch 
postmortal. Die Röntgenaufnahmen sind wich
tig zur Absicherung von entsprechenden Ver
mutungen sowie zur Abklärung unklarer 
Beschwerdebilder und können für die foren
sische Beurteilung im späteren Verfahren aus
schlaggebend sein. Diese Untersuchung ist vor 
allem deshalb nötig, weil zunächst grundsätz
lich bestritten wird, dann andere Mechanismen 
in Form eines Unfalles angegeben werden und 
letztlich immer nur soviel eingeräumt wird, wie 
tatsächlich nachgewiesen werden kann. Wei
terhin können Röntgenaufnahmen zusätzliche 
Informationen über ungewöhnliche Befunde 
und wichtige Hinweise für die anschließend 
durchzuführende Obduktion liefern. 

Der erstuntersuchende Arzt sollte in entspre
chend gelagerten Fällen auf die Anfertigung 
von Ganzkörper-Röntgenaufnahmen nicht ver
zichten. 

Zusammenfassung 

Zusätzliche diagnostische Maßnahmen sind 
zur Erkennung und zur Dokumentation von 
typischen Schädigungsmustern bei Kindes
mißhandlungen häufig von herausragender 
Bedeutung. Anhand von Fallberichten wird auf 
den Nutzen von Ganzkörper-Röntgenaufnah
men sowohl am lebenden wie auch am toten 
Kind zur Absicherung entsprechender Ver
dachtsdiagnosen hingewiesen. Immer wieder 

wird erst durch Röntgenaufnahmen bei unkla
ren Beschwerdebildern die Diagnose einer 
körperlichen Mißhandlung gestellt. Ebenso ist 
im Rahmen einer Obduktion für die Gesamt
beurteilung die Röntgenuntersuchung zur Dar
stellung frischer, vor allem aber auch älterer 
Frakturen kaum verzichtbar, da sie ohne prä
paratorische Eingriffe eine wesentlich umfan
greichere Information zu geben vermag. 

Summary 

4 cases of child abuse are reported showing 
the vital part of radiologic examination in confir
ming the diagnosis of non-accidental injury to 
infants and children. Sometimes only radio
graphs are leading to the right diagnosis at all. 
Furthermore radiologic examination can pro
vide positive informations not only regarding 
the age of a fracture but also as to the number 
and sites of bone abnormalities before autopsy. 

Verfasser: 
Prof. Dr. med. W. Eisenmenger 
Institut für Rechtsmedizin der Universität 
8000 München 

Legende 

Abb. 1: In Fehlstellung verheilte, unterschied
lich alte Frakturen des rechten Unter
armes (Fall 1) 

Abb. 2: subperiostale Verkalkungen im unte
ren Drittel des rechten Femurs wie bei 
abgeheilter Fraktur nach fehlender 
Ruhigstellung und frische Kantenab
sprengung (Reil) am distalen Femur 
im Sinne sogenannter »corner signs« 
(Fall 2) 

Abb. 3: Wochenaltes, subperiostales Häma
tom am rechten Femur (Fall 3) 

Abb. 4: Metalldichter Schatten (Pfeil) in den 
Weichteilen des linken Oberschen
kels, einer abgebrochenen Nadel ent
sprechend (Fall 4) 
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